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Professur für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in
Sachsen etabliert
Gesundheitsministerin Petra Köpping: »Wir schlagen neues Kapitel
zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf«

Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie wurde dem
Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in den vergangenen Monaten eine
immer größere gesellschaftliche Bedeutung beigemessen und mit dem
»Pakt für den ÖGD« untersetzt. Sowohl die Sächsische Landesärztekammer
als auch der Beirat »Öffentliche Gesundheit (Public Health)« am
Sozialministerium (SMS) haben dafür votiert, eine Professur auf dem Gebiet
des ÖGD einzurichten, um die Belange des ÖGD während der ärztlichen
Ausbildung sowie in der Forschung zu stärken. Die Erkenntnisse aus der
Forschung sollen in die praktische Tätigkeit im Gesundheitsamt einießen
und so evidenzbasiertes Arbeiten ermöglichen. Gemeinsam mit dem für
die Hochschulbildung zuständigen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst wurde eine Möglichkeit zur Etablierung solcher Professuren an
den Universitäten mit medizinischer Fakultät geschaffen. Für Sachsen
betrifft dies die Medizinischen Fakultäten der Universität Leipzig sowie der
Technischen Universität Dresden.

Gesundheitsministerin Petra Köpping hat heute zunächst mit der TU
Dresden, in Vertretung durch Prof. Dr. med. Michael Albrecht, Medizinischer
Vorstand des Uniklinikums Dresden, sowie Prof. Dr. med. Klaus-Peter
Günther, Prodekan für Finanzen der Medizinischen Fakultät an der TU
Dresden, den Vertrag unterzeichnet. Die Unterzeichnung des Vertrages
mit der Universität Leipzig ndet in Kürze statt. Mit Unterschrift der
Verträge können die Universitäten die Berufungsverfahren für die Besetzung
der neuen Professorenstelle beginnen. Diese haben in der Regel eine
Laufzeit von bis zu neun Monaten, sodass der Beginn der Lehr-
und Forschungstätigkeit voraussichtlich ab dem Wintersemester 2023/24
beginnen kann.
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Gesundheitsministerin Petra Köpping: »Ich freue mich, dass wir heute
ein neues Kapitel in Bezug auf die Stärkung des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes in Sachsen aufschlagen. Schritt für Schritt setzen wir
gemeinsam die Ziele um, die wir mit dem Pakt für den ÖGD vereinbart haben.
Ich danke allen beteiligten Partnerinnen und Partnern, die sich zielorientiert
dafür engagiert haben, eine Professur in Dresden und Leipzig zu etablieren.
Der ÖGD in Sachsen soll wissenschaftlicher, evidenzbasierter, vernetzter
und zukunftsfähig werden.

»Das Zusammenwirken von Forschung und Patientenversorgung ist eins
der Erfolgsrezepte der Hochschulmedizin Dresden. Gerade wenn es um die
Belange und Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geht, hat sich
gezeigt, wie wichtig eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation ist.
Hier unterstützen wir gern mit unserer Expertise«, sagt Prof. Dr. med. Dr.
Esther Troost, Dekanin der Medizinischen Fakultät an der TU Dresden.

»Das Universitätsklinikum Dresden und die Hochschulmedizin Dresden
haben in den vergangenen beiden Jahren Verantwortung übernommen,
um mit ihrer Expertise die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu
bewältigen. Dabei geht es uns um das Zusammenspiel aller Akteure in der
Region – der öffentliche Gesundheitsdienst ist hier eine wichtige Institution.
Deshalb unterstützen wir selbstverständlich die stete Weiterentwicklung
und Stärkung des ÖGD«, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand
am Uniklinikum Dresden.

An beiden Universitäten soll je eine Professur etabliert werden, welche
von Seiten des SMS mit 70 Prozent der Personalkosten einer W2-Professur
nanziert wird. Dies entspricht einem jährlichen Betrag von 74.900 Euro für
jede Universität. Die Finanzierung ist auf fünf Jahre befristet und wird aus
den Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Pakts für den ÖGD geleistet.
Nach Ablauf der Befristung obliegt es den Universitäten, ob die Professuren
fortgeführt werden können.

Die Universitäten informieren das Sozialministerium regelmäßig (einmal
pro Studienjahr) über akademische Meilensteine der Professur wie z.B.
Promotionen, Publikationen und weitere Veröffentlichungen. Dabei ist die
Professorin oder der Professor in seiner Forschung frei und kann auf dem
Gebiet des ÖGD eigenständig Schwerpunkte setzen.

Hintergrund:
Um die Gesundheitsämter besser auszustatten und in ihrer Arbeit
zu unterstützen, hat der Bund daher Ende 2020 einen »Pakt für
den ÖGD« beschlossen. Dieser sieht neben einem Personalaufbau und
der Digitalisierung auch die Notwendigkeit der Attraktivitätssteigerung
sowie eine qualitativ und quantitativ verbesserte und bedarfsgerechte
Aus-, Fort- und Weiterbildung vor. Insbesondere die ächendeckende
Verknüpfung zwischen Universitäten, Medizinischen Fakultäten und den
Gesundheitsämtern trägt zur Steigerung der Attraktivität des ÖGD bei und
birgt das Potenzial, neue Fachkräfte auszubilden.


